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(2) Dokumente über die Grenzmarkierung sind:
1. die Protokollarische Beschreibung des Verlaufs 

der Grenzlinie;
2. die Karten über den Verlauf der Grenzlinie;,
3. die Skizzen des geodätischen Netzes zu den Ver

messungen der Grenzlinie;
4. die Koordinatenverzeichnisse der Grenzzeichen 

und geodätischen Punkte der Grenzlinie;
5. die Protokolle der Aufstellung der Grenzzeichen 

mit Skizzen;
6. die Protokolle der Aufstellung der Hilfsgrenzzei

chen mit Fotografien.

Artikel 2

(1) Die Grenzlinie trennt in senkrechter Richtung 
den Luftraum und das Erdinnere des Staatsgebiets der 
Vertragspartner.

(2) Flüsse, Bäche, Kanäle, Seen und andere Binnen
gewässer, durch die die Grenzlinie verläuft bzw. die 
von der Grenzlinie geschnitten werden, sind Grenzge
wässer im Sinne dieses Vertrages.

Artikel 3

(1) Auf den Festlandabschnitten und an den Stellen, 
wo die Staatsgrenze Grenzgewässer schneidet, verläuft 
die Grenzlinie als gerade, unbewegliche Linie von 
einem zum anderen Grenzzeichen.

(2) Auf schiffbaren Grenzgewässern verläuft die 
Grenzlinie als gerade, gebrochene oder gekrümmte 
bewegliche Linie in der Mitte des Hauptstromes (Tal
weg) und auf nicht schiffbaren Grenzgewässern in der 
Mitte dieser Gewässer oder in der Mitte des Haupt
armes.

(3) Auf dem Oder-Haff und dem Neuwarper See 
verläuft die Grenzlinie als gerade unbewegliche Linie, 
die die Hilfsgrenzzeichen verbindet.

(4) Brücken, Wehre, Staue und andere Bauten an 
Grenzgewässern werden, sofern nichts anderes ver
einbart ist, in der Mitte von der Grenzlinie geschnitten.

Artikel 4

Die Inseln auf Grenzgewässern gehören zum Staats
gebiet des einen oder des anderen Vertragspartners, 
je nach ihrer Lage zur Grenzlinie, entsprechend den 
Dokumenten über die Grenzmarkierung.

Artikel 5

(1) Auf schiffbaren Grenzgewässern ändert sich der 
Verlauf der Grenzlinie mit den natürlichen Verände
rungen des Hauptstromes (Talweg).

(2) Auf nicht schiffbaren Grenzgewässern verändert 
sich der Verlauf der Grenzlinie durch allmähliche 
natürliche Veränderungen der Uferkonfiguration.

(3) Wenn infolge natürlicher Prozesse, die in den 
Absätzen 1 und 2 beschrieben sind, bedeutende Ver
änderungen des Verlaufes der Grenzlinie auftreten 
und eine Wiederherstellung des früheren Zustandes 
des Flußbettes technisch unbegründet oder mit unver
tretbar hohen Kosten verbunden ist, dann entscheiden 
die Vertragspartner durch entsprechende Übereinkom

men, ob der frühere Verlauf der Grenzlinie wieder
hergestellt oder eine Neufestlegung vorgenommen 
wird.

(4) Im Ergebnis der Regulierung von Grenzgewäs
sern darf sich der Verlauf der Grenzlinie nicht ver
ändern, es sei denn, daß in besonderen Fällen, aus 
technischen oder ökonomischen Gründen die Ver
tragspartner durch ein entsprechendes Übereinkom
men einen neuen Verlauf der Grenzlinie in dem re
gulierten Abschnitt festlegen.

(5) Die in den Absätzen 1 und 2 genannten Verän
derungen des Verlaufs der Grenzlinie verändern nicht 
die ursprüngliche Zugehörigkeit von Inseln zum Staats
gebiet des einen oder des anderen Vertragspartners.

Artikel 6
(1) Auf Festlandabschnitten ist die Grenzlinie durch 

folgende Grenzzeichen markiert:
1. durch zwei Betonsäulen, die in der Regel in einer 

Entfernung von 2,5 m von -der Grenzlinie zu beiden 
Seiten dieser Linie aufgestellt sind sowie durch 
einen Grenzstein, der zwischen den Grenzsäulen 
unmittelbar auf der Grenzlinie aufgestellt ist;

2. durch zwei Betonsäulen und einen zwischen ihnen 
auf der Grenzlinie stehenden Beton-Monolith an 
den charakteristischen Stellen und den Haupteck
punkten der Grenzlinie;

3. durch drei Betonsäulen und einen Grenzstein oder 
Beton-Monolith an den Übergängen der Grenz
linie von Festland auf Gewässerabschnitte bzw. 
von Gewässer- auf Festlandabschnitte; in solchen 
Fällen sind an einem Flußufer jeweils zwei Säulen 
und zwischen ihnen ein Stein oder Monolith und 
die dritte Säule als Richtungssäule in der Verlän
gerung der Grenzlinie auf dem gegenüberliegenden 
Ufer aufgestellt;
an Seen ist die dritte Säule am gleichen Ufer in 
der Verlängerung der auf dem Gewässer verlau
fenden Grenzlinie aufgestellt;

4. durch Betonsäulen, die auf beiden Ufern des 
Grenzflusses bzw. auf einem Ufer und einer Insel 
aufgestellt sind.

(2) Auf dem Oder-Haff und dem Neuwarper See 
ist die Grenzlinie durch folgende Hilfsgrenzzeichen 
markiert:
1. durch beleuchtete oder unbeleuchtete Dalben;
2. durch beleuchtete oder unbeleuchtete Bojen.

(3) Der Berührungspunkt der Staatsgrenzen der 
Deutschen Demokratischen Republik, der Volksrepu
blik Polen und der Tschechoslowakischen Sozialisti
schen Republik im Flußbett der Lausitzer Neiße ist 
durch drei Eisenbetonmonolithe gekennzeichnet, die 
die Form von dreiseitigen Pyramidenstümpfen haben 
und auf dem Staatsgebiet eines jeden Staates aufge
stellt sind.

(4) Die Abmessungen, Form, Ausführung, Farbge
bung, Numerierung und Lage der Grenzzeichen sind in 
den Protokollen über die Aufstellung der Grenzzeichen 
festgelegt.

(5) Die Markierung der Grenzlinie mit anderen als 
den in den Grenzdokumenten festgelegten Grenzzei- 
chen kann durch Übereinkommen der Vertragspartner 
erfolgen.


